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20. ersucht den Sonderberichterstatter, auch künftig zu
erwägen, in seinen Bericht Informationen über die Folgemaß-
nahmen der Staaten zu seinen Empfehlungen, Besuchen und
Mitteilungen, namentlich über die erzielten Fortschritte und
die aufgetretenen Probleme, sowie über andere offizielle Kon-
takte aufzunehmen;

21. fordert alle Staaten auf, mit dem Sonderberichterstat-
ter bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe zusammenzuarbei-
ten und ihm dabei behilflich zu sein, alle von ihm erbetenen
notwendigen Informationen bereitzustellen, uneingeschränkt
und rasch auf seine dringenden Appelle zu reagieren und die-
sen nachzukommen, die positive Beantwortung der Ersuchen
des Sonderberichterstatters, ihnen einen Besuch abzustatten,
ernsthaft zu erwägen und mit ihm in einen konstruktiven Dia-
log über die von ihm beantragten Besuche und die Folgemaß-
nahmen zu seinen Empfehlungen einzutreten;

22. betont, dass es zwischen dem Ausschuss gegen Fol-
ter, dem Sonderberichterstatter und den anderen zuständigen
Mechanismen und Organen der Vereinten Nationen auch wei-
terhin zu einem regelmäßigen Gedankenaustausch kommen
und die Zusammenarbeit mit den zuständigen Programmen der
Vereinten Nationen, namentlich dem Programm der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege, fortgeführt werden muss, mit dem Ziel, ihre
Wirksamkeit und Zusammenarbeit in Fragen im Zusammen-
hang mit der Folter unter anderem durch eine bessere Koordi-
nierung weiter zu verbessern;

23. erkennt an, dass ein umfassender Bedarf an interna-
tionaler Hilfe für Opfer der Folter besteht, betont, wie wichtig
die Arbeit des Kuratoriums des Freiwilligen Fonds der Ver-
einten Nationen für Opfer der Folter ist, und appelliert an alle
Staaten und Organisationen, jährliche Beiträge an den Fonds
zu entrichten und diese vorzugsweise beträchtlich zu erhöhen;

24. ersucht den Generalsekretär, die Appelle der Gene-
ralversammlung, Beiträge an den Fonds zu entrichten, auch
künftig an alle Staaten zu übermitteln und den Fonds jährlich
in die Programme aufzunehmen, für die auf der Beitragsan-
kündigungskonferenz der Vereinten Nationen für Entwick-
lungsaktivitäten Mittel angekündigt werden;

25. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Einklang
mit der nachdrücklichen Unterstützung, die die Mitgliedstaa-
ten für die Bekämpfung der Folter und die Gewährung von Hil-
fe an die Opfer der Folter bekundet haben, und im Hinblick
darauf, dass das Fakultativprotokoll zu dem Übereinkommen
demnächst in Kraft treten wird, dafür zu sorgen, dass die Or-
gane und Mechanismen, die die Folter bekämpfen und den Op-
fern der Folter helfen, im Rahmen des Gesamthaushalts der
Vereinten Nationen über ausreichendes Personal und ausrei-
chende Einrichtungen verfügen;

26. ersucht den Generalsekretär ferner, der Menschen-
rechtskommission auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung und
der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung
einen Bericht über den Stand des Übereinkommens sowie ei-
nen Bericht über die Tätigkeit des Fonds vorzulegen;

27. fordert alle Staaten, das Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte und die anderen

Organe und Organisationen der Vereinten Nationen sowie die
zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen auf, am 26. Juni den Internationalen Tag der Verein-
ten Nationen zur Unterstützung der Opfer der Folter zu bege-
hen;

28. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs, ein-
schließlich des Berichts über den Freiwilligen Fonds der Ver-
einten Nationen für Opfer der Folter, den Bericht des Aus-
schusses gegen Folter und den Zwischenbericht des Sonder-
berichterstatters der Menschenrechtskommission über Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe auf ihrer einundsechzigsten Tagung zu
behandeln.

RESOLUTION 60/149

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/509/Add.1, Ziff. 23)193.

60/149. Internationale Menschenrechtspakte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/165 vom 22. Dezem-
ber 2003 und die Resolution 2004/69 der Menschenrechts-
kommission vom 21. April 2004194,

eingedenk dessen, dass die Internationalen Menschen-
rechtspakte195 die ersten allumfassenden und rechtsverbindli-
chen internationalen Verträge auf dem Gebiet der Menschen-
rechte darstellen und zusammen mit der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte196 den Kern der Internationalen Men-
schenrechtscharta bilden,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über den Stand des Internationalen Paktes über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte und der Fakultativpro-
tokolle zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politi-
sche Rechte197,

193 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Aserbaidschan, Austra-
lien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bul-
garien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Re-
publik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatema-
la, Honduras, Irland, Island, Italien, Jordanien, Kanada, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pa-
nama, Peru, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
194 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.
195 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung: dBGBl.
1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750
(Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl.
Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
196 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
197 A/60/284.
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unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte195 und den Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte195 und er-
neut erklärend, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten
allgemein gültig und unteilbar sind, einander bedingen und
miteinander verknüpft sind und dass die Förderung und der
Schutz einer Kategorie von Rechten die Staaten niemals der
Verpflichtung zur Förderung und zum Schutz der anderen
Rechte entheben oder entbinden darf,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die dem Menschen-
rechtsausschuss und dem Ausschuss für wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle Rechte im Hinblick auf die Prüfung der von
den Vertragsstaaten erzielten Fortschritte bei der Erfüllung der
in den Internationalen Menschenrechtspakten und den Fakul-
tativprotokollen zum Internationalen Pakt über bürgerliche
und politische Rechte198 eingegangenen Verpflichtungen so-
wie im Hinblick auf die Abgabe von Empfehlungen an die
Vertragsstaaten bezüglich der Anwendung dieser Rechtsakte
zukommt,

in der Erwägung, dass es für die volle und wirksame
Durchführung der Internationalen Menschenrechtspakte un-
verzichtbar ist, dass der Menschenrechtsausschuss und der
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
wirksam arbeiten,

in dem Bewusstsein, wie wichtig die regionalen Menschen-
rechtsübereinkünfte und Überwachungsmechanismen als Er-
gänzung des universalen Systems der Förderung und des
Schutzes der Menschenrechte sind,

1. bekräftigt die Bedeutung der Internationalen Men-
schenrechtspakte195 als wesentliche Bestandteile der interna-
tionalen Bemühungen um die Förderung der allgemeinen Ach-
tung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten;

2. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, soweit nicht
bereits geschehen, Vertragsparteien des Internationalen Paktes
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte195 und des
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rech-
te195 zu werden sowie den Beitritt zu den Fakultativprotokollen
zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische
Rechte198 und die Abgabe der in Artikel 41 des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rechte vorgesehenen
Erklärung mit Vorrang zu erwägen, und ersucht den General-
sekretär unter gleichzeitiger Berücksichtigung dessen, dass in
jüngster Zeit weitere Staaten Vertragsparteien dieser Rechts-
akte geworden sind, zu diesem Zweck die jährliche Zeremonie
der Verträge weiter zu unterstützen;

3. bittet die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen
für Menschenrechte, verstärkt systematische Anstrengungen
zu unternehmen, um die Staaten zu ermutigen, Vertragspartei-

en der Internationalen Menschenrechtspakte zu werden, und
diesen Staaten auf Ersuchen über das Programm für Beratende
Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte bei der Ratifika-
tion der Pakte und der Fakultativprotokolle zum Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte beziehungs-
weise beim Beitritt zu diesen Rechtsakten behilflich zu sein,
mit dem Ziel, ihre Universalität herbeizuführen;

4. fordert die Vertragsstaaten auf, ihre Verpflichtungen
aus dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte und dem Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte sowie gegebenenfalls den Fakulta-
tivprotokollen zum Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte genauestens einzuhalten;

5. betont, dass die Staaten sicherstellen müssen, dass je-
de Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des Terrorismus er-
greifen, mit ihren Verpflichtungen aus dem einschlägigen Völ-
kerrecht im Einklang steht, namentlich mit ihren Verpflichtun-
gen aus den Internationalen Menschenrechtspakten, und be-
grüßt es, dass die Menschenrechtskommission das Mandat für
einen Sonderberichterstatter über die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Be-
kämpfung des Terrorismus erteilt hat199;

6. betont, wie wichtig es ist, die Aushöhlung der Men-
schenrechte durch die Außerkraftsetzung von Bestimmungen
zu vermeiden, und erinnert daran, dass gewisse Rechte im Ein-
klang mit Artikel 4 des Internationalen Paktes über bürgerliche
und politische Rechte als Rechte anerkannt werden, die unter
keinen Umständen außer Kraft gesetzt werden können, und
dass jede Außerkraftsetzung von Bestimmungen des Paktes in
jedem Falle mit dem genannten Artikel im Einklang stehen
muss, eingedenk dessen, dass die Vertragsstaaten in Not-
standssituationen möglichst umfassende Informationen vorle-
gen müssen, damit festgestellt werden kann, ob die unter die-
sen Umständen ergriffenen Maßnahmen gerechtfertigt und an-
gemessen sind, sowie unter Betonung des Ausnahme- und
Übergangscharakters solcher Außerkraftsetzungen200;

7. ermutigt die Vertragsstaaten, zu erwägen, den Um-
fang der Vorbehalte, die sie gegen die Internationalen Men-
schenrechtspakte und gegen die Fakultativprotokolle zum In-
ternationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte ein-
legen, zu begrenzen, diese so genau und eng gefasst wie mög-
lich zu formulieren und sie regelmäßig im Hinblick auf ihre
Rücknahme zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie mit
dem Ziel und Zweck des betreffenden Vertrags nicht unver-
einbar sind;

8. begrüßt die Jahresberichte des Menschenrechtsaus-
schusses, die der Generalversammlung auf ihrer neunundfünf-

198 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage und Resolution 44/128, An-
lage. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1992 II S. 1247; LGBl. 1999 Nr. 59;
öBGBl. Nr. 105/1988 ([erstes] Fakultativprotokoll); dBGBl. 1992 II
S. 390; LGBl. 1999 Nr. 60; öBGBl. Nr. 333/1993; AS 1994 2202 (Zwei-
tes Fakultativprotokoll). 

199 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2005/23 und Corr.1), Kap. II,
Abschn. A, Resolution 2005/80, Ziff. 14.
200 Siehe beispielsweise die vom Menschenrechtsausschuss verabschie-
dete Allgemeine Bemerkung 29 zu Artikel 4 des Paktes betreffend die Au-
ßerkraftsetzung von Bestimmungen des Paktes während einer Notstands-
situation (Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session,
Supplement No. 40 (A/56/40), Vol. I, Anhang VI). 
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zigsten201 und sechzigsten202 Tagung vorgelegt wurden, und
nimmt Kenntnis von den Allgemeinen Bemerkungen des Aus-
schusses, einschließlich der jüngsten Allgemeinen Bemer-
kung 31 betreffend die Art der den Vertragsstaaten des Inter-
nationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte auf-
erlegten allgemeinen rechtlichen Verpflichtung203;

9. begrüßt außerdem die Berichte des Ausschusses für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte über seine drei-
ßigste und einunddreißigste Tagung204 sowie über seine zwei-
unddreißigste und dreiunddreißigste Tagung205 und nimmt
Kenntnis von den Allgemeinen Bemerkungen des Ausschus-
ses, einschließlich der jüngsten, von dem Ausschuss auf seiner
vierunddreißigsten Tagung verabschiedeten Allgemeinen Be-
merkung 16 betreffend die Gleichberechtigung von Mann und
Frau bei der Ausübung aller wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte206;

10. bekundet ihr Bedauern über die Anzahl der Vertrags-
staaten, die ihren Berichtspflichten aus den Internationalen
Menschenrechtspakten nicht nachgekommen sind, und fordert
die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, diesen Pflichten pünkt-
lich nachzukommen und bei der Behandlung der Berichte
durch den Menschenrechtsausschuss und den Ausschuss für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte anwesend zu
sein und daran mitzuwirken, wenn sie darum ersucht werden; 

11. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, in ih-
ren Berichten nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten heran-
zuziehen, und betont, wie wichtig es ist, dass bei der Durch-
führung der Internationalen Menschenrechtspakte auf nationa-
ler Ebene, namentlich in den nationalen Berichten der Ver-
tragsstaaten und bei der Arbeit des Menschenrechtsausschus-
ses und des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte die Geschlechterperspektive voll berück-
sichtigt wird;

12. legt den Vertragsstaaten, die dem Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte noch
keine Grundlagendokumente vorgelegt haben, eindringlich
nahe, dies zu tun, und bittet alle Vertragsstaaten, ihre Grund-
lagendokumente regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisie-
ren und dabei die derzeit geführte Diskussion über die Ausar-
beitung eines erweiterten Grundlagendokuments zu berück-
sichtigen;

13. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, bei der
Umsetzung der Bestimmungen der Internationalen Menschen-
rechtspakte den vom Menschenrechtsausschuss und vom Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte wäh-

rend der Behandlung ihrer Berichte abgegebenen Empfehlun-
gen und Bemerkungen sowie den vom Menschenrechtsaus-
schuss gemäß dem ersten Fakultativprotokoll zum Internatio-
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte195 geäußer-
ten Auffassungen gebührend Rechnung zu tragen;

14. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Wortlaut
des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche
und politische Rechte und der Fakultativprotokolle zum Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte in
möglichst vielen Lokalsprachen zu veröffentlichen und ihn so
weit wie möglich unter allen in ihrem Hoheitsgebiet befindli-
chen und ihrer Herrschaftsgewalt unterstellten Personen zu
verbreiten und bekannt zu machen;

15. fordert jeden Vertragsstaat nachdrücklich auf, insbe-
sondere für die Verbreitung ihrer dem Menschenrechtsaus-
schuss und dem Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte vorgelegten Berichte auf innerstaatlicher
Ebene Sorge zu tragen und des Weiteren den vollen Wortlaut
der von den Ausschüssen nach der Prüfung dieser Berichte ab-
gegebenen Empfehlungen und Bemerkungen zu übersetzen
und zu veröffentlichen und ihn mit geeigneten Mitteln allen in
seinem Hoheitsgebiet lebenden und seiner Herrschaftsgewalt
unterstellten Personen zugänglich zu machen;

16. erklärt erneut, dass die Vertragsstaaten bei der Be-
nennung von Mitgliedern des Menschenrechtsausschusses
und des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte darauf achten sollen, dass die Ausschüsse sich aus Per-
sonen von hohem sittlichem Ansehen und anerkannter Sach-
kenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte zusammenset-
zen, wobei die Nützlichkeit der Mitwirkung von Personen mit
juristischer Erfahrung sowie die gleiche Vertretung von Frau-
en und Männern in Betracht zu ziehen ist, und dass die Mit-
glieder in persönlicher Eigenschaft tätig sind, und erklärt au-
ßerdem erneut, dass bei den Wahlen zu den Ausschüssen der
ausgewogenen geografischen Verteilung der Mitglieder und
der Vertretung der verschiedenen Kulturkreise und der haupt-
sächlichen Rechtssysteme Rechnung zu tragen ist;

17. bittet den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, bei
der Behandlung der Berichte der Vertragsstaaten auch künftig
die konkreten Bedürfnisse zu ermitteln, auf die die Hauptab-
teilungen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen und
die Sonderorganisationen eingehen könnten, namentlich im
Rahmen des Programms für Beratende Dienste und technische
Hilfe des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte;

18. betont, dass die zuständigen Mechanismen und Or-
gane der Vereinten Nationen ihre Koordinierung verbessern
müssen, wenn es darum geht, die Vertragsstaaten auf Antrag
bei der Anwendung der Internationalen Menschenrechtspakte
und der Fakultativprotokolle zum Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte zu unterstützen, und ermu-
tigt zu weiteren Anstrengungen in dieser Richtung;

19. dankt dem Menschenrechtsausschuss und dem Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte für ih-

201 Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supple-
ment No. 40 (A/59/40).
202 Ebd., Sixtieth Session, Supplement No. 40 (A/60/40).
203 Ebd., Fifty-ninth Session, Supplement No. 40 (A/59/40), Vol. I, An-
hang III.
204 Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supple-
ment No. 2 (E/2004/22).
205 Ebd., 2005, Supplement No. 2 (E/2005/22).
206 E/C.12/2005/4.
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re bisherigen Bemühungen zur Steigerung der Effizienz ihrer
Arbeitsmethoden und ermutigt sie, ihre Bemühungen fortzu-
setzen, begrüßt in dieser Hinsicht die von den Ausschüssen
und den Vertragsstaaten abgehaltenen Treffen zum Austausch
von Ideen darüber, wie die Arbeitsmethoden der Ausschüsse
effizienter gemacht werden können, und legt allen Vertrags-
staaten nahe, zu diesem Dialog auch weiterhin mit praktischen
und konkreten Vorschlägen und Ideen über Möglichkeiten zur
Verbesserung der Arbeitsweise der Ausschüsse beizutragen;

20. nimmt Kenntnis von den Vorschlägen des Generalse-
kretärs und der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen
für Menschenrechte sowie von anderen Vorschlägen zur Re-
form der Menschenrechtsvertragsorgane, die unter anderem
darauf gerichtet sind, die Berichtserfordernisse zu harmonisie-
ren und ein einheitliches ständiges Vertragsorgan zu schaffen,
und sieht weiteren Beratungen zu diesem Thema mit Interesse
entgegen;

21. begrüßt die kontinuierlichen Bemühungen des Men-
schenrechtsausschusses und des Ausschusses für wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte, zu einheitlichen Normen
für die Durchführung der Bestimmungen der Internationalen
Menschenrechtspakte zu gelangen;

22. vermerkt, dass es notwendig ist, die Frage der Anru-
fung der Gerichte zur Durchsetzung der im Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte aufge-
führten Rechte weiter zu prüfen und sich weiter um die Erar-
beitung von Indikatoren und Richtwerten zur Messung der
Fortschritte zu bemühen, die die Vertragsstaaten auf nationaler
Ebene bei der Verwirklichung der Rechte erzielen, die durch
den Pakt geschützt werden;

23. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
der zur Prüfung von Optionen für die Ausarbeitung eines Fa-
kultativprotokolls zum Internationalen Pakt über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte eingesetzten offenen Ar-
beitsgruppe der Menschenrechtskommission über ihre zweite
Tagung207 und legt allen Parteien nahe, aktiv an der dritten Ta-
gung mitzuwirken, auf der die Arbeitsgruppe ein Papier mit
Elementen für ein Fakultativprotokoll behandeln wird, das ei-
ne unvoreingenommene Analyse der verschiedenen Optionen
für ein Fakultativprotokoll enthält und von der Vorsitzenden
der Arbeitsgruppe vorgelegt werden soll, um eine zielgerich-
tetere Diskussion auf der dritten Tagung zu erleichtern;

24. legt denjenigen Sonderorganisationen, die noch nicht
im Einklang mit Artikel 18 des Internationalen Paktes über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ihre Berichte
über die Fortschritte im Hinblick auf die Einhaltung der Be-
stimmungen des Paktes vorgelegt haben, nahe, dies zu tun, und
dankt denjenigen, die dies bereits getan haben;

25. ermutigt den Generalsekretär, den Vertragsstaaten
der Internationalen Menschenrechtspakte bei der Ausarbei-
tung ihrer Berichte auch künftig behilflich zu sein, so auch
durch die Abhaltung von Seminaren und Arbeitstagungen auf
nationaler Ebene zur Schulung von Regierungsbeamten, die

mit der Ausarbeitung dieser Berichte befasst sind, sowie durch
die Untersuchung anderer Möglichkeiten, die sich im Rahmen
des Programms für Beratende Dienste auf dem Gebiet der
Menschenrechte bieten;

26. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bei
der Wahrnehmung ihres jeweiligen Mandats tatkräftig unter-
stützt, unter anderem auch durch die Bereitstellung ausrei-
chender Mittel für Sekretariatspersonal sowie für Konferenz-
und andere wesentliche Unterstützungsdienste;

27. ersucht den Generalsekretär außerdem, die General-
versammlung über die Internetseiten der Vereinten Nationen
über den Stand der Internationalen Menschenrechtspakte und
der Fakultativprotokolle zum Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte, einschließlich aller Vorbehalte
und Erklärungen, auf dem Laufenden zu halten.

RESOLUTION 60/150

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 101 Stimmen bei 53 Gegenstimmen und 20 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/509/Add.2 (Part II), Ziff. 102)208:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Bur-
kina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik
Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador,
Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kolumbien,
Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Li-
banon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko,
Mauritius, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Pa-
raguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Sene-
gal, Simbabwe, Singapur, Somalia, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,
Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mauretanien, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portu-
gal, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz,
Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Armenien, Botsuana, Demokratische Republik Kongo, Gha-
na, Honduras, Indien, Kap Verde, Kenia, Madagaskar, Malawi, Namibia, Nepal,
Nigeria, Panama, Papua-Neuguinea, Republik Korea, Salomonen, Sambia, Sri
Lanka, Vereinigte Republik Tansania.

207 E/CN.4/2005/52.

208 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Jemen (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Organisation der Islamischen Konfe-
renz sind).
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